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Immanuel Kant (1724-1804) 

1. Was ist Recht? 
 

„Diese Frage möchte wohl den Rechtsgelehrten, wenn er nicht in Tautologie verfallen, oder, 

statt einer allgemeinen Auflösung, auf das, was in irgend einem Lande die Gesetze zu irgend 

einer Zeit wollen, verweisen will, eben so in Verlegenheit setzen, als die berufene 

Aufforderung: Was ist Wahrheit? den Logiker. Was Rechtens sei (quid sit iuris), d.i. was die 

Gesetze an einem gewissen Ort und zu einer gewissen Zeit sagen oder gesagt haben, kann er 

noch wohl angeben; aber, ob das, was sie wollten, auch recht sei, und das allgemeine Kriterium, 

woran man überhaupt Recht sowohl als Unrecht (iustum et iniustum) erkennen könne, bleibt 

ihm wohl verborgen, wenn er nicht eine Zeitlang jene empirischen Prinzipien verläßt, die 

Quellen jener Urteile in der bloßen Vernunft sucht (wiewohl ihm dazu jene Gesetze vortrefflich 

zum Leitfaden dienen können), um zu einer möglichen positiven Gesetzgebung die Grundlage 

zu errichten. Eine bloß empirische Rechtslehre ist (wie der hölzerne Kopf in Phädrus' Fabel) 

ein Kopf, der schön sein mag, nur schade! daß er kein Gehirn hat.“ 

„Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der 

Willkür des andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden 

kann.“ (Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, A 32-34) 

2. Allgemeines Prinzip des Rechts 
 

„Eine jede Handlung ist recht, die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden 

mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann etc.“ 

„Wenn also meine Handlung, oder überhaupt mein Zustand, mit der Freiheit von jedermann 

nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann, so tut der mir Unrecht, der mich 

daran hindert; denn dieses Hindernis (dieser Widerstand) kann mit der Freiheit nach 

allgemeinen Gesetzen nicht bestehen.“ 

„Also ist das allgemeine Rechtsgesetz: handle äußerlich so, daß der freie Gebrauch deiner 

Willkür mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen 

könne, [...].“ (Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, A 32-34) 

3. Die republikanische Verfassung 
 

 „Nun ist die republikanische Verfassung die einzige, welche dem Recht der Menschen 

vollkommen angemessen, aber auch die schwerste zu stiften, vielmehr noch zu erhalten ist, 

dermaßen, daß viele behaupten, es müsse ein Staat von Engeln sein, weil Menschen mit ihren 

selbstsüchtigen Neigungen einer Verfassung von so sublimer Form nicht fähig wären. Aber 

nun kommt die Natur dem verehrten, aber zur Praxis ohnmächtigen allgemeinen, in der 

Vernunft gegründeten Willen, und zwar gerade durch jene selbstsüchtige Neigungen, zu Hülfe, 

so, daß es nur auf eine gute Organisation des Staats ankommt (die allerdings im Vermögen der 

Menschen ist), jene ihrer Kräfte so gegen einander zu richten, daß eine die anderen in ihrer 

zerstörenden Wirkung aufhält, oder diese aufhebt: so daß der Erfolg für die Vernunft so 

ausfällt, als wenn beide gar nicht da wären, und so der Mensch, wenn gleich nicht ein 

moralisch-guter Mensch, dennoch ein guter Bürger zu sein gezwungen wird. Das Problem der 

Staatserrichtung ist, so hart wie es auch klingt, selbst für ein Volk von Teufeln (wenn sie nur 

Verstand haben), auflösbar und lautet so: 'Eine Menge von vernünftigen Wesen, die insgesamt 

allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber in Geheim sich davon 
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auszunehmen geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, daß, obgleich sie in 

ihren Privatgesinnungen einander entgegen streben, diese einander doch so aufhalten, daß in 

ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg eben derselbe ist, als ob sie keine solche böse 

Gesinnungen hätten’.“ (Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, BA 59 f) 

1. Definitivartikel zum ewigen Frieden: 
 

„Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein.“  

„Nun hat aber die republikanische Verfassung, außer der Lauterkeit ihres Ursprungs, aus dem 

reinen Quell des Rechtsbegriffs entsprungen zu sein, noch die Aussicht in die gewünschte 

Folge, nämlich den ewigen Frieden; wovon der Grund dieser ist. - Wenn (wie es in dieser 

Verfassung nicht anders sein kann) die Bestimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um 

zu beschließen, 'ob Krieg sein solle, oder nicht’, so ist nichts natürlicher, als daß, da sie alle 

Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müßten (als da sind: selbst zu fechten; die 

Kosten des Krieges aus ihrer eigenen Habe herzugeben; die Verwüstung, die er hinter sich läßt, 

kümmerlich zu verbessern; zum Übermaße des Übels endlich noch eine, den Frieden selbst 

verbitternde, nie (wegen naher immer neuer Kriege) zu tilgende Schuldenlast selbst zu 

übernehmen), sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen.“ (Immanuel 

Kant, Zum ewigen Frieden, BA 20, 23, 24) 

4. Der Völkerbund als durch Recht geregelte Staatenverbindung 
 

 „Das Völkerrecht soll auf einen Föderalismus freier Staaten gegründet sein. Völker, als 

Staaten, können wie einzelne Menschen beurteilt werden, die sich in ihrem Naturzustande (d.i. 

in der Unabhängigkeit von äußern Gesetzen) schon durch ihr Nebeneinandersein lädieren, und 

deren jeder, um seiner Sicherheit willen, von dem andern fordern kann und soll, mit ihm in 

eine, der bürgerlichen ähnliche, Verfassung zu treten, wo jedem sein Recht gesichert werden 

kann. Dies wäre ein Völkerbund, der aber gleichwohl kein Völkerstaat sein müßte.“ (Immanuel 

Kant, Zum ewigen Frieden, BA 30 f) 

 
5. Der Völkerbund als Instrument der Friedenssicherung 

 
„[...] indessen daß noch die Vernunft, vom Throne der höchsten moralisch gesetzgebenden 

Gewalt herab, den Krieg als Rechtsgang schlechterdings verdammt, den Friedenszustand 

dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, welcher doch, ohne einen Vertrag der Völker unter 

sich, nicht gestiftet oder gesichert werden kann: - so muß es einen Bund von besonderer Art 

geben, den man den Friedensbund (foedus pacificum) nennen kann, der vom Friedensvertrag 

(pactum pacis) darin unterschieden sein würde, daß dieser bloß einen Krieg, jener aber alle 

Kriege auf immer zu endigen suchte. Dieser Bund geht auf keinen Erwerb irgend einer Macht 

des Staates, sondern lediglich auf Erhaltung und Sicherheit der Freiheit eines Staats, für sich 

selbst und zugleich anderer verbündeter Staaten [...].“ (Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, 

BA 35). 


